X Beschluss
[ ] Wahl

[ ] Kenntnisnahme

Vorlagen Nr. 01/002/2024

offentlich

«‘ Kreis Mettmann

v
Der Landrat

Fachbereich: Blro des Landrates
Bearbeiter/in: Hisgen, Nico

Datum: 15.02.2024

Beratungsfolge

Kreisausschuss

Az.: 01-2
Termine Art der Entscheidung
14.03.2024 Beschluss

Angebot Digitale Bildung an Schulen

Hier: Anregung gemaR § 21 KrO NRW i.V.m § 16 der Hauptsatzung des Kreises
Mettmann i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung des Kreisjugendrates

Finanzielle Auswirkung [lja
Personelle Auswirkung [lja
Organisatorische Auswirkung [ ]ja
Auswirkung auf Kennzahlen  []ja

Klimarelevanz [lja

Beschlussvorschlag:

Beschluss nach Beratung

X nein
X nein
X nein
X nein
X nein
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[ ] noch nicht zu Gibersehen
[ ] noch nicht zu Gibersehen
[ ] noch nicht zu Gibersehen
[] noch nicht zu Gibersehen

[ ] noch nicht zu Gibersehen
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«‘ Kreis Mettmann

v
Der Landrat

Fachbereich: Bliro des Landrates Datum: 15.02.2024
Bearbeiter/in: Hisgen, Nico Az.: 01-2

Angebot Digitale Bildung an Schulen
Hier: Anregung gemaR § 21 KrO NRW i.V.m § 16 der Hauptsatzung des Kreises
Mettmann i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung des Kreisjugendrates

Anlass der Vorlage:

Mit Schreiben vom 31.08.2023 hat sich der Kreisjugendrat mit beigefligter Anregung geman §
21 der Kreisordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i.V.m. § 16 der Hauptsat-
zung des Kreises Mettmann i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung des Kreisjugendrates an den
Kreistag gewandt.

Sachverhaltsdarstellung:

Der Kreistag hat in zulassiger Weise in Austibung der Ermachtigung des § 21 Abs. 1 S. 3 KrO
NRW die Erledigung von Anregungen und Beschwerden gemal § 16 Abs. 4 der Hauptsat-
zung grundsatzlich auf den Kreisausschuss Ubertragen, es sei denn die Anregung oder Be-
schwerde betrifft Angelegenheiten, fur die der Kreistag ausschlieRlich gemaR § 26 Abs. 1 S. 2
KrO NRW zustandig ist.

Nach der Regelung in § 21 KrO NRW i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung des Kreisjugendra-
tes, mussen Anregungen Angelegenheiten betreffen, die in die Zustandigkeit des Kreises fal-
len.

Dem Landrat steht bei Anregungen und Beschwerden keine materielle Vorprifungskompetenz
zu, vielmehr ist die Anregung in die Tagesordnung aufzunehmen.

Bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter des Kreisjugendrats haben das Recht, zu diesen
Anregungen und Beschwerden in der jeweiligen Sitzung des Kreisausschusses und des ggf.
mitberatenden Fachausschusses auch mundlich Stellung zu nehmen.

Hinweis:

Der Kreisausschuss nimmt die Anregung in seiner Sitzung am 14.03.2024 zur Kenntnis. Er

kann die Anregung sodann unmittelbar zuriickweisen oder annehmen und zur fachlichen Be-
ratung und Beschlussfassung an den Ausschuss fiir Schule und Sport verweisen.

Anlage
Anregung des Kreisjugendrates vom 31.08.2023

Seite 2 von 2 01/002/2024




	Sachverhalt
	Text2
	Text3
	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen13
	Kontrollkästchen15
	Kontrollkästchen16
	Kontrollkästchen17
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

